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Mitteilung des Amtsvorstehers und des Amtsdirektors  
zur aktuellen Corona-Krise 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

im Winter 1978/ 79, also vor über 41 Jahren, hatten wir in Schleswig-Holstein die schwere Lage der be-

rühmten Schneekatstrophe zu bestehen. Wir haben damals die Situation gemeinsam und mit Mut und Kraft 

gemeistert. Nun stehen wir alle vor einer neuen Herausforderung. Die Corona-Krise beschäftigt uns alle, es 

herrscht eine neue, unbekannte Atmosphäre. Anders als die Schneemassen können wir die Viren nicht se-

hen oder spüren. 

 

Mit dieser Mitteilung wollen wir Mut zusprechen. Denn es gibt Maßnahmen, die es zu ergreifen lohnt. Jetzt 

kommt es maßgeblich darauf an, die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Deutschland ist mit 

Krankenhausbetten, auch im intensiv-medizinischen Bereich, im internationalen Vergleich gut aufgestellt. 

Dennoch wollen wir alle unseren Beitrag dazu leisten, dass diese wertvolle Infrastruktur nicht überlastet 

wird. Und daher lautet naturgemäß die derzeit wichtigste Maßnahme, die direkten Kontakte zu anderen 

Menschen nach Möglichkeit so weit wie möglich einzudämmen. Auch als Amtsverwaltung haben wir des-

halb den Publikumsverkehr eingestellt. Über die aktuellen rechtlichen Situationen können Sie sich gut in-

formieren auf der Homepage unseres Amtes, und zwar unter 

 

https://www.amt-daenischer-wohld.de/amt_daenischer_wohld/Aktuelles/Coronavirus/ 

 

Obwohl wir alle die physischen Kontakte einschränken müssen, können wir auf der zwischenmenschlichen 

Ebene viele positive Akzente setzen. Rufen Sie doch mal bei alten Freunden an, sprechen Sie über den 

Gartenzaun (natürlich mit dem nötigen Abstand) mit Ihren Nachbarn und sprechen Sie sich gegenseitig Mut 

zu. Lächeln ist das neue Händeschütteln. Bieten Sie älteren Menschen einen Einkaufsdienst an. Apropos 

Einkaufsdienste: Die angebotenen Einkaufshilfen z. B. der Pfadfinder, der AWO Gettorf, des DRK Gettorf,  

  

https://www.amt-daenischer-wohld.de/amt_daenischer_wohld/Aktuelles/Coronavirus/
http://www.cdu-lindau.de/personen/jens-christof-krabbenhoeft
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des Hospizvereins sowie vieler anderer in den verschiedenen Gemeinden zeugen von einer Welle der Hilfs-

bereitschaft. Darauf können wir stolz sein. Nun liegt es an Ihnen, diese Hilfe auch anzunehmen, sofern Sie 

zu den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zählen. 

 

Nicht nur den wertvollen freiwilligen Helferinnen und Helfern in der Nachbarschaftshilfe wollen wir an die-

ser Stelle danken. Ein gleichermaßen großer Dank geht an unsere vielen Mitmenschen, auf die es jetzt be-

sonders ankommt, weil sie Verantwortung für unsere Bevölkerung übernehmen. Unsere Pflege- und Heil-

berufe, unsere Feuerwehren, unsere Polizei, unsere Bundeswehr, unsere Ver- und Entsorgungsbetriebe, 

unsere Lebensmittelversorgungsbetriebe, unsere Straßenmeistereien, unsere Gemeindearbeiter, unsere 

Kräfte in der Kinderbetreuung, unsere Kirchen und noch viele Berufsgruppen mehr. Nicht zu vergessen die 

vielen Menschen, die in der freien Wirtschaft und im Handwerk dafür sorgen, dass kein Stillstand herrscht. 

Ihnen sei Dank gegeben dafür, dass sie in schwierigen Zeiten für uns alle da sind. 

 

Einen Wunsch an die junge Generation haben wir noch: Bitte nehmen auch Sie die Corona-Krise ernst. Die 

Schließung der Schulen ist sinnlos, wenn Sie sich an anderer Stelle in größerem Umfang privat treffen. Damit 

gefährden Sie insbesondere die ältere Generation.  

 

Mit unserem Bundespräsidenten und mit unserem Ministerpräsidenten glauben wir gemeinsam, dass wir 

die Krise bewältigen können. Ihnen und Ihren Familien alles Gute. 

 

Bleiben Sie gesund 

 
Ihr        Ihr 
 
 
 
Jens Krabbenhöft      Matthias Meins 
Amtsvorsteher      Amtsdirektor 
 

 
 

 
 
 
 

 
Hinweis:  Sämtliche Sitzungen wurden abgesagt 

 
 

 
 
 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am Mittwoch, dem 1. April 2020 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Felm 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2020 folgende Haushalts-
satzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.131.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.306.800 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -175.100 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

2.096.400 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

2.070.900 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

2.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

316.100 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.039.600 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 11,42 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe (Grundsteuer A) 

330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 % 

2. Gewerbesteuer 310 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigun-
gen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 
5.0000 EUR. 
 
 
Gettorf, den 10.03.2020       Gemeinde Felm 
                                                                                   Siegel  gez. Friedrich Suhr 
         Bürgermeister 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann 
kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 
5, 2. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.03.2020 folgende Haushalts-
satzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.919.500 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.833.600 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 85.900 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.672.800 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.608.600 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

493.900 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

655.200 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 2,55 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 

330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 % 

2. Gewerbesteuer 310 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigun-
gen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 
5.000 EUR. 
 
 
Gettorf, den 13.03.2020      Gemeinde Neudorf-Bornstein 
        gez. Christoph Arp 
      Siegel  Bürgermeister 

 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt- gemacht. Jedermann 
kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 
5, II. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B der Gemeinde Felm 

 
 
Die Hebesätze für die Festsetzung der Grundsteuer A und B in der Gemeinde Felm werden für das Haus-

haltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

 

Grundsteuer A    330 v.H. 

Grundsteuer B    330 v.H. 

 

 

Gegenüber dem Kalenderjahr 2019 ist damit keine Änderung eingetreten, sodass auf die Erteilung von 

Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2020 verzichtet wird. 

 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten  Beschei-

derteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 

des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 in 

der zuletzt für das Kalenderjahr 2019 veranlagten Höhe festgesetzt. 

 

Die Grundsteuer 2020 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstücksabgabenbescheiden festgesetzten 

Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.  November 2020 fällig. Für Steu-

erpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben, wird die 

Grundsteuer 2020 in einem Betrag am 01.07.2020 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-

den oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt. 

 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen 

die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-

gangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der 

Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. Der Widerspruch ist beim 

Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, einzulegen. Auch wenn         

Widerspruch erhoben wird, müssen die angeforderten Beträge fristgemäß gezahlt werden, soweit sie nicht 

gestundet oder von der Vollziehung ausgesetzt sind. 

 

Gettorf, den 16.03.2020  
 
 
Gemeinde Felm 

Der Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B der Gemeinde Gettorf 
 

Die Hebesätze für die Festsetzung der Grundsteuer A und B in der Gemeinde Gettorf werden für das Haus-

haltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

 

Grundsteuer A    320 v.H. 

Grundsteuer B    370 v.H. 

 

 

Gegenüber dem Kalenderjahr 2019 ist damit keine Änderung eingetreten, sodass auf die Erteilung von 

Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2020 verzichtet wird. 

 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten Beschei-

derteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 

des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 in 

der zuletzt für das Kalenderjahr 2019 veranlagten Höhe festgesetzt. 

 

Die Grundsteuer 2020 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstücksabgabenbescheiden festgesetzten 

Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.  November 2020 fällig. Für Steu-

erpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben, wird die 

Grundsteuer 2020 in einem Betrag am 01.07.2020 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-

den oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt. 

 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen 

die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-

gangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der 

Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. Der Widerspruch ist beim 

Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, einzulegen. Auch wenn         

Widerspruch erhoben wird, müssen die angeforderten Beträge fristgemäß gezahlt werden, soweit sie nicht 

gestundet oder von der Vollziehung ausgesetzt sind. 

 

Gettorf, den 16.03.2020 

 

 

Gemeinde Gettorf 

Der Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B  

der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 
 

Die Hebesätze für die Festsetzung der Grundsteuer A und B in der Gemeinde Neudorf-Bornstein werden 

für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

 

Grundsteuer A    330 v.H. 

Grundsteuer B    330 v.H. 

 

 

Gegenüber dem Kalenderjahr 2019 ist damit keine Änderung eingetreten, sodass auf die Erteilung von 

Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2020 verzichtet wird. 

 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten Beschei-

derteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 

des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 in 

der zuletzt für das Kalenderjahr 2019 veranlagten Höhe festgesetzt. 

 

Die Grundsteuer 2020 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstücksabgabenbescheiden festgesetzten 

Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.  November 2020 fällig. Für Steu-

erpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben, wird die 

Grundsteuer 2020 in einem Betrag am 01.07.2020 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-

den oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt. 

 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen 

die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-

gangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der 

Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. Der Widerspruch ist beim 

Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, einzulegen. Auch wenn Wi-

derspruch erhoben wird, müssen die angeforderten Beträge fristgemäß gezahlt werden, soweit sie nicht 

gestundet oder von der Vollziehung ausgesetzt sind. 

 

Gettorf, den 16.03.2020 

 

 

Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Der Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B der Gemeinde Schinkel 
 
 

Die Hebesätze für die Festsetzung der Grundsteuer A und B in der Gemeinde Schinkel 

werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

 

Grundsteuer A    330 v.H. 

Grundsteuer B    330 v.H. 

 

 

Gegenüber dem Kalenderjahr 2019 ist damit keine Änderung eingetreten, sodass auf die Erteilung von 

Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2020 verzichtet wird. 

 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten Beschei-

derteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 

des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 in 

der zuletzt für das Kalenderjahr 2019 veranlagten Höhe festgesetzt. 

 

Die Grundsteuer 2020 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstücksabgabenbescheiden festgesetzten 

Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.  November 2020 fällig. Für Steu-

erpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben, wird die 

Grundsteuer 2020 in einem Betrag am 01.07.2020 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-

den oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt. 

 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen 

die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-

gangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der 

Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. Der Widerspruch ist beim 

Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, einzulegen. Auch wenn Wi-

derspruch erhoben wird, müssen die angeforderten Beträge fristgemäß gezahlt werden, soweit sie nicht 

gestundet oder von der Vollziehung ausgesetzt sind. 

 

Gettorf, den 16.03.2020 

 

 

Gemeinde Schinkel 

Die Bürgermeisterin 
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Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 
 

Einkaufshilfe für den Einkauf von Grundnahrungsmitteln für die, die sich 
nicht selbst bzw. über Angehörige versorgen können 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

die Coronaviren gefährden Menschen mit Vorerkrankungen und Personen über dem 60. Lebensjahr beson-
ders. 
 

Gerne möchten wir Ihnen helfen, falls Ihnen die Versorgung mit den notwendigen Lebensmitteln für das 
tägliche Leben nicht über Nachbarn oder die Familie möglich ist. 
 

Lassen Sie uns Ihnen helfen und Sie helfen uns, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass nur Lebensmittel des täglichen Bedarfs für Sie eingekauft werden. Auf 
Sonderwünsche sowie bestimmte Markenartikel kann keine Rücksicht genommen werden. 
 

Sie erreichen die Hilfsdienste unter umstehenden Rufnummern: 
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Beratungsstelle Nord-Ost 
im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 
 
Ansprechpartnerin: Frau Räther-Arendt 
Am Buchholz 4, 24161 Altenholz 
Tel.: 0431 32 10 40 Fax: 0431 32 753 
Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de 
Web: www.pflege.schleswig-holstein.de 
 

Liebe  Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Aus gegebenem Anlass weist der Pflegestützpunkt Nord-Ost in Altenholz daraufhin, dass vorerst bis zum 19.4.2020 

keine Hausbesuche durchgeführt werden. Ich bitte auch von unangekündigten Besuchen in der Geschäftsstelle 

abzusehen. Telefonische Anfragen werden sehr gerne beantwortet. Wenn nötig übersende ich Ihnen das ge-

wünschte Informationsmaterial. 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. 

 
Sprechzeiten: 
Mo.   9.00 - 11.00 Uhr 
Do.  8.00 - 11.00 Uhr 
und nach Vereinbarung, 
 
Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 
 
Ihr PflegeStützpunkt 
 

o hilft dabei, möglichst lange im eigenen Zuhause verbleiben zu können. 

 
Wir geben Antworten 
Wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich viele Fragen: 
 

o Wer unterstützt mich im Alltag? 

o Wo bekomme ich Hilfsmittel? 

o Welche Anträge muss ich stellen? 

 
Auf diese und andere Fragen bekommen Sie bei uns eine Antwort. 
 
Wir informieren Sie umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
 
Wir vermitteln Kontakte zu Ehrenamtlichen und Angehörigengruppen und haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und 
Probleme. 
 
Ziel ist es, umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung zu informieren. 
 

 

 
 
  

http://www.pflege.schleswig-holstein.de/
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Mitteilungen der Verwaltung 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank 

Die Sprechstunde am 

02.04.2020 findet nicht 

statt. 

15.00 –  

18.00 

Amtsgebäude 

Zi. 6, 1. OG 

Lindau Jens Krabbenhöft Dienstag, 07.04.2020 
18.00 – 

18.45 

Dörpshus 

Revensdorf 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  

info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 600191 

Osdorf Helge Kohrt Montag, 20.04.2020 
15.00 - 

17.00 

Hof Kruse 

Gildeweg 37 

(2. Tür rechts) 

Schinkel 
Sabine Axmann-

Bruckmüller 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 93 93 56 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Unser Haus entsteht… 
 

Für unsere entstehendes Hospiz suchen wir 

Ehrenamtliche, 

die bereit sind, sich in einem Kurs von ca. 8 Abenden ausbilden zu lassen, um ab Spätherbst dieses Jahres 
bei den Aufbauarbeiten mitzuhelfen sowie unsere Anfangsphase zu begleiten. 

In Gettorf entsteht derzeit ein Hospiz mit acht Plätzen für Erwachsene und zwei für schwerkranke Kinder 
und Jugendliche. 

Falls Sie sich vorstellen können, uns bei dieser Pionierarbeit zu unterstützen, so melden Sie sich gerne bei 
uns! 

Ansprechpartner ist Reiner Timm, Mail: timm@hospiz-im-wohld.de 
 

Hospizverein Dänischer Wohld 
- Menschen begleiten - e.V. 
Kieler Chaussee 2 
24214 Gettorf 
Tel.: 04346-6026448 
Mobil: 0171-3897744 
www.hospiz-im-wohld.de 
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    Pressemitteilung 
 
 
 

Aktuelle Mitteilungen der AWR zur Entsorgungssituation im  
Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 
 
Borgstedt, 17.03.2020 
 
Ergänzend zu den Maßnahmen aus der Pressemitteilung vom 16.03.2020 schließt die Abfallwirtschaft Rendsburg-
Eckernförde ab sofort (Stand 17.03.2020 um 13:00 Uhr) alle Recyclinghöfe im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dazu 
gehören auch die nicht von der AWR betriebenen Höfe in Altenholz, Hanerau-Hademarschen, Hohenwestedt und 
Kronshagen. 
Die Abholung der Müllgefäße auf den Grundstücken sowie die Abfuhr von Sperrmüll und Grüngut finden wie ge-
wohnt statt. 
 
Diese Informationen tragen den aktuellen Gegebenheiten Rechnung. Je nach Verlauf der Pandemie können wir 
nicht ausschließen, mit weitergehenden Maßnahmen reagieren zu müssen. 
 
Die AWR informiert tagesaktuell über die Homepage www.awr.de sowie die sozialen Medien Facebook und Insta-
gram über den neuesten Stand der Entsorgungssituation im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen unser Kundenservice montags bis freitags von 7:30 bis 17:00 Uhr 
unter 04331/ 345 – 123 oder unter service@awr.de zur Verfügung. 
 
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103,  
Mail: hoschmi@awr.de 
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Ansprechpartner im Amt Dänischer Wohld, 24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1 

Tel.: 91-200, Fax: 91-254 - E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de  
Internet: www.amt-daenischer-wohld.de 

     

  Zi. Telefon E-Mail-Adresse 

Amtsdirektor Matthias Meins 1. OG, Zi. 4 91-201 meins@amtdw.landsh.de 

Vorzimmer Amtsdirektor, Amtsblatt 
Monika Dührkop 1. OG, Zi. 3 91-203 duehrkop@amtdw.landsh.de 

Tanja Struve 1. OG, Zi. 3 91-202 struve@amtdw.landsh.de 

Amtsvorsteher Jens Krabbenhöft 1. OG, Zi. 5 91-200 poststelle@amtdw.landsh.de  

Büroleitender Beamter Tomas Bahr 1. OG, Zi. 1 91-204 bahr@amtdw.landsh.de 

Gleichstellungsbeauftragte Anja Fiebelkorn 2. OG, Zi. 11 91-228 fiebelkorn@amtdw.landsh.de 

Fachbereich 1 / Haupt- und Personalamt 

Fachbereichsleiter 
Organisation  

Tomas Bahr 1. OG, Zi. 1  91-204 bahr@amtdw.landsh.de 

KiTa-Angeleg. anderer Gemeinden, 
Kostenausgleich, 
Kindertagespflege, Wahlen 

Sabine Jacobsen 1. OG, Zi. 6 91-214 s.jacobsen@amtdw.landsh.de 

Kindergartenangelegenheiten Gettorf Karin Sell 1. OG, Zi. 7 91-213 sell@amtdw.landsh.de 

Personalangelegenheiten Ute Schwauna 1. OG, Zi. 8 91-212 u.schwauna@amtdw.landsh.de 

Zuschusswesen, Jugendarbeit 
Flaggen, Chroniken, Schreibdienst 

Kathrin Krabben-
höft 

1. OG, Zi. 9 91-211 
krabbenhöft@amtde.landsh.de 
 

Systemkoordination, EDV, Wahlen, Da-
tenschutz 

Tim Rogge 1. OG, Zi. 10 91-210 rogge@amtdw.landsh.de 

Kita-Bedarfsplanung, Zentrale Platz-
vergabe  

Maik Rohde 1. OG, Zi. 11 91-208 rohde@amtdw.landsh.de  

Kita-Veranlagung, Schiedswesen, Lie-
genschaften 

Ilka Frohmeyer 1. OG, Zi. 11 91-207 frohmeyer@amtdw.landsh.de 

Schülerbeförderung, Breitband 
Archivgemeinschaft, Schulverwaltung, 
Schulverbände 

Svantje  
Gnutzmann 

1. OG, Zi. 12 91-206 gnutzmann@amtdw.landsh.de 

Betreute Grundschule, 
Offene Ganztagsschule 

Anja Gieseler 1. OG, Zi. 12 91-205 gieseler@amtdw.landsh.de 

Archivbetreuung 
Donnerstag (14.00 - 17.00 Uhr) 

Matthias Roese 
Beate Sievers 

UG, Zi. 4 
91-226 
0177/5553
642 

archivgemeinschaft@email.de 

Fachbereich 2 / Finanzabteilung 

Fachbereichsleiter 
Haushalts-, Finanz- und Investitions-pla-
nung, Wirtschaftsförderung, Inves-titi-
onsvorhaben,Konzessionsabgaben-
recht 

Dirk Schwauna 2. OG, Zi. 2 91-272 schwauna@amtdw.landsh.de 

Doppik 

Rolf Mißfeldt 2. OG, Zi. 11 91-284 missfeldt@amtdw.landsh.de 

Ines Doose-Miß-
feldt 

2. OG, Zi. 1 91-271 doose@amtdw.landsh.de 

Haushaltswesen, Zuschüsse Helga Reinberg 2. OG, Zi. 5 91-270 reinberg@amtdw.landsh.de 

Amtskasse, 
Finanzbuchhaltung, Vollstreckung 

Ralf Johannsen 2. OG, Zi. 6 91-280 johannsen@amtdw.landsh.de 

Annette Maag-
Pahlenkemper 

2. OG, Zi. 7 91-279 maag-pahlenkemper@amtdw.landsh.de 

Amtskasse, Darlehensverwaltung, 
Sepa-Angelegenheiten 

Astrid Rusch 2. OG, Zi. 7 91-277 rusch@amtdw.landsh.de  

Gewerbesteuer, Spenden, Miet- und 
Pachtangel., Wohnungsverwaltung 

Marco Drews 2. OG, Zi. 8 91-281 drews@amtdw.landsh.de 

Grund- und Hundesteuer, Kleinkläranla-
gen, Ortsentwässerung 

Eike Kämpfer 2. OG, Zi. 9 91-283 kaempfer@amtdw.landsh.de 

Schmutz- u. Regenwassergebühren 
Anschlussgenehmigungen 

Ina Tietje 2. OG, Zi. 10 91-282 
tietje@amtdw.landsh.de 
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Fachbereich 3 / Bürgerbüro, Ordnungsamt und Sozialangelegenheiten, Standesamt 

  Zi. Telefon E-Mail-Adresse 

Fachbereichsleiterin 
Ordnungsrecht, Gefahrenabwehr, Un-
terbringung von Asylbewerbern, 
Gaststättenaufsicht, Gewerbeange-le-
genheiten, Wohnberechtigungs-
scheine, 

Nina Michaely EG, Zi. 4 91-236 michaely@amtdw.landsh.de  

Standesamt, Sozialhilfe, Grundsiche-
rung 

Frauke Knaak EG. Zi. 1 91-230 knaak@amtdw.landsh.de 

Standesamt, Feuerwehrange-legenhei-
ten 

Martin Hackauf EG, Zi. 2 91-231 hackauf@amtdw.landsh.de 

Bürgerbüro: 
Fundbüro, Melde-/ Pass-/Ausweis- 
wesen, Fischereischeinangelegen-hei-
ten, VHS 

 
Jana Rösemann 
Janine Reincke 
Katja Hohnholz 

EG, Zi. 3 
 

 
91-232 
91-233 
91-234 

 
roesemann@amtdw.landsh.de 
reincke@amtdw.landsh.de 
hohnholz@amtdw.landsh.de 

Bildungs- und Teilhabeleistungen, Kita-
Ermäßigungen, Wohngeld  

Laura Rogge EG, Zi. 5 91-238 l.rogge@amtdw.landsh.de 

Asylangelegenheiten 
Irmgard 
Schwerdtfeger 

EG, Zi. 5 91-237 schwerdtfeger@amtdw.landsh.de 

Fachbereich 4 / Bauwesen 

Fachbereichsleiter 
Bauleitplanung, Erschließung, überörtli-
che Planung 

Sönke Jacobsen EG, Zi. 6 91-240 jacobsen@amtdw.landsh.de 

Investitionsmaßnahmen,  
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Stra-
ßen und Wege 

Ingrid Paasch EG, Zi. 7 91-242 paasch@amtdw.landsh.de 

Unterhaltung u. Bewirtschaftung Stra-
ßen u. Wege,  
Vergabe Hausnummern, Abfallbeseiti-
gung, Versicherungswesen 

Babette 
Matthiesen 

EG, Zi. 8 91-243 matthiesen@amtdw.landsh.de 

Unterhaltung und Bewirtschaftung der 
Asylbewerberunterkünfte,  
Bauhöfe, Spielplätze, Unterhaltung und 
Bewirtschaftung Straßen und Wege 

Daniela Kuhl-
mann 

EG, Zi. 8 91-241 
kuhlmann@amtdw.landsh.de 

 

Investitionsmaßnahmen Schul-bereich, 
Unterhaltung und  
Bewirtschaftung der Liegenschaften 

Matthias Holst EG, Zi. 9 91-244 holst@amtdw.landsh.de 

Natur- und Landschaftsschutz, Bauord-
nungswesen Jutta Kiene EG, Zi. 10 91-245 kiene@amtdw.landsh.de 

     

Bürgermeister/in der Gemeinden:  

 

Verbandsvorsteher der Schulverbände:  

Schulverband SV-Vorsteher 
Tel. privat 
Vorwahl: 04346 

SV Gettorf und Umgegend Kurt Arndt 87 43 

SV Osdorf/Felm/Noer Peter Hammerich 32 67 

SV Schinkel/Neuwittenbek Bernd Brandenburg 86 45 

 

  

Gemeinde  Bürgermeister/in    
Tel. 
dienstl.  

Tel. privat 
Vorwahl: 04346  

Felm  Friedrich Suhr      72 29  

Gettorf  Hans-Ulrich Frank  1. OG, Zi. 5  91-215 29 60 352  

Lindau  Jens Krabbenhöft      60 02 77  

Neudorf-Bornstein  Christoph Arp      600 214 

Neuwittenbek  Waltraud Meier      60 01 91 

Osdorf  Helge Kohrt     41 31 32 

Schinkel  Sabine Axmann-Bruckmüller      93 93 56  

Tüttendorf  Wolfgang Kerber     74 96 
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Wir bitten um Ihre Mithilfe 
Benutzen Sie bitte die Mängelmeldung 

 

 
An den 
Amtsdirektor des  
Amtes Dänischer Wohld                                                     ......................., den  
- Bauamt - 
Postfach  
24212 Gettorf 
 
 
 
Mängelmeldung 
 
 
Schadensort: ............................................................................................................ 

Ich habe heute gegen .................... Uhr nachstehende Mängel festgestellt: 
 
 Bürgersteig schadhaft 
 Fahrbahndecke schadhaft 
 Hydranten-/Schiebeklappe schadhaft* 
 Kanaldeckel schadhaft*/Pflasterabsackung* 
 Gully liegt zu hoch*/tief* 
 Ampelanlage defekt 
 Verkehrsschild*/Straßenbenennungsschild*  beschädigt / unleserlich 
 Schutt- und Unratablagerungen 
 Straßenbeleuchtung defekt 
 Totholz in Straßenbäumen 
 Pilzbefall an und auf Bäumen 
 
 
Sonstige Mängel ...................................................................................................... 

................................................................................................................................  

 

Bemerkungen: ......................................................................................................... 

 

 

Festgestellt durch: ................................................................................................... 
 
 

                                    ______________________________ 

                                                    Unterschrift                

 

Anschrift: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Zutreffendes ankreuzen               *Zutreffendes unterstreichen 
 

 

 


